
 

 

 

Vier-Tore-Stadt  
Neubrandenburg 

Anfrage 
 
gemäß § 7 der Hauptsatzung 
 
Anfragen Nr.: ANF/VII/0236   
    
  
Gegenstand:  Einführung einer systematischen und regelmäßigen Altenhilfeplanung 

in der Stadt Neubrandenburg und ihren Stadtteilen auf Grundlage des 
§ 71 SGB XII 
 

 

Behandlung:  öffentlich 
  
Anfrage vom: 28.02.2024 
  
Einreicher: Ratsherr Michael Stieber  
  
  
  

 



 

Sehr geehrter Stadtpräsident, 

bitte veranlassen Sie die Weiterleitung dieser Anfrage an das Büro des Oberbürgermeisters. 

 

Gegenstand: Anfrage zur Einführung einer systematischen und regelmäßigen Altenhil-

feplanung in der Stadt Neubrandenburg und ihren Stadtteilen auf Grundlage des § 71 

SGB XII 

 

Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Witt, 

 

aktuell befindet sich die Stadt Neubrandenburg im Analyse- und Diskussionsprozess zur Fort-

entwicklung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Stadt Neubrandenburg 2035+. 

Grundlage dieser Konzeption sind u. a. Ergebnisse der Bestandsanalyse im Themenfeld Woh-

nen und daraus abgeleitete erste Entwicklungsziele, Handlungsfelder und Handlungsziele.  

 

Das Stadtentwicklungskonzept ist für die Zukunftsfähigkeit der Stadt u. a. im Bereich Arbeit 

und Leben für die Bürgerinnen und Bürger für den avisierten Zeitraum 2035+ eine strategische 

Handlungsorientierung. Im Fachgespräch des Expertentisches zum Themenfeld Wohnen am 

27.03.2024 (Begegnungsstätte Ravensburgstraße) wurde ausgeführt, dass in Bezug auf u. a. 

Barrierefreiheit, Altersgerechtigkeit ein Defizit besteht. Die präsentierte SWOT-Analyse weist 

relevante Stärken/Schwächen, Chancen/Risiken zum Thema Wohnen in Neubrandenburg auf. 

Letztlich wird der Bezug zu den älteren Mitbürgerinnen und -bürgern stark im Kontext „Woh-

nen“ betrachtet. Dies stellt im umfassenden Begriff der kommunalen Altenarbeit nur einen As-

pekt dar. 

 

Eine wesentliche Grundlage für die kommunale Altenarbeit stellen die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen und Verpflichtungen der Kommunen im Rahmen der Gewährleistung der Da-

seinsvorsorge dar. Die zentrale Norm ist der sog. Altenhilfeparagraph § 71 SGB XII. 

 § 71 SGB XII nennt als wesentliche Ziele der Altenhilfe: 

- Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu 

mildern und 

- alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemein-

schaft teilzunehmen und ihre Fähigkeiten zur Selbsthilfe zu stärken. 

Um dem im Sozialgesetzbuch formulierten Ziel der Prävention gerecht zu werden, sind Ange-

bote gefragt, die Ratsuchende darüber aufklären, welche Möglichkeiten und Hilfestellungen 

ältere Menschen in ihrer jeweiligen konkreten Lebenssituation zur Verfügung stehen, und ge-

geben falls an andere Stellen weitervermitteln. In § 71 Abs. 2 SGB X wird von Begegnung, 

Bildung, Kultur sowie der Aufrechterhaltung von sozialen Kontakten gesprochen. Die Teilhabe 

an diesen Handlungsfeldern ist für ältere Menschen aber nur möglich, wenn es überhaupt 

Angebote in diesem Bereich gibt. Gleiches gilt für die im Gesetz genannten „Betätigungen“ 

und die Aufnahme eines gesellschaftlichen Engagements. 

 

Wie werden die Anforderungen, die sich aus § 71 SGB XII ergeben, aber nun konkret in die 

Planung und Bereitstellung eines „Mindestmaßes“ in die Fortentwicklung eines Integrierten 

Stadtentwicklungskonzeptes einbezogen? Die Lebenslagen älterer Menschen sind vielfältig 



und sind unterschiedlich stark von altersbedingten Problemen betroffen. Deshalb muss die 

kommunale Angebotsstruktur auf die quartiersbezogenen Bedarfslagen abgestimmt sein. 

Diese Abstimmung trägt darüber hinaus dazu bei, gleichwertige Lebensverhältnisse nach 

Quartiersbedarf herzustellen. Die ältere Generation wird aufgrund ihres soliden Gesundheits-

zustandes immer aktiver und will sich auch in der Nacherwerbsphase aktiv in die Gesellschaft 

einbringen. (Erfahrene Arbeitskräfte/Ehrenamtlich engagiert/Familienbezogen engagiert=Klei-

ner Generationenvertrag). Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Älteren die Selbstän-

digkeit bis zuletzt erhalten kann, steigt mit dem Alter u. a. das Risiko der Hilfsbedürftigkeit, der 

sozialen/emotionalen Vereinsamung sowie wirtschaftlichen Unsicherheit.   

 

Für die konkrete Ausgestaltung des Angebotes wird eine grundlegende Altenhilfeplanung be-

nötigt, die die spezifischen Gegebenheiten für ältere Menschen in der Kommune angemessen 

berücksichtigt. Die kommunale Altenhilfe- bzw. Altenarbeitsplanung sollte selbständiger Teil 

einer umfassenden integrierten Sozialplanung sein und schafft Grundlagen für kommunalpoli-

tische Entscheidungen die im konkreten Fall – in der Stadt Neubrandenburg – die Bereitstel-

lung von Mindestangeboten der Beratung, Begegnung und für ältere Menschen zu Ziel hat. 

Notwendig ist ein partizipatives Beteiligungskonzept für ältere Menschen, welches im Pla-

nungsprozess aufgegriffen wird. 

Das Wissen über die sozialräumlichen Lebenslagen und Bedarfe älterer Menschen wird in der 

Stadtverwaltung an verschiedenen Stellen aufbereitet. Über die städtische Rolle kommt dem 

Landkreis MSE als Träger der örtlichen Sozialträger und Träger der Altenhilfe eine eigene 

Gestaltungsverantwortung für die Altenhilfeplanung in der Stadt Neubrandenburg zu Es bedarf 

einer funktionierenden Infrastruktur, um das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe für alle zu 

ermöglichen. Die Verantwortung des Staates ist es, das Recht auf Teilnahme- und Mitwir-

kungsmöglichkeiten durch strukturelle, materielle und monetäre Rahmenbedingungen zu er-

möglichen (vgl. u. a. § 71 SGB XII Altenhilfe, § 41ff. SGB XII Grundsicherung im Alter).  

 

Ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept für die Stadt Neubrandenburg besteht aktuell nicht. 

Teilweise werden einzelne oder mehrere Handlungsfelder, die für ältere Menschen relevant 

sind in kommunale Berichte und Konzepte – Stadtentwicklungskonzept – aufgenommen. 

 

Frage 1: Welche Instrumente der Altenhilfeplanung werden aktuell in der Stadt Neubranden-

burg eingesetzt? Mit welchem Grad der Partizipation älterer Menschen werden die Instrumente 

für die Altenhilfeplanung eingesetzt? 

Frage 2: Beabsichtigt die Stadt Neubrandenburg die Erarbeitung eine Altenhilfeplans nach § 

71 SGB XII im Sinne einer seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes einschließlich eines syste-

matischen Verfahrens zur zeitlichen Fortschreibung der Altenarbeit (Bericht und Berichtszeit-

raum)? 

Frage 3: Beabsichtigt die Stadt Neubrandenburg den Landkreis MSE ob seiner Zuständigkeit 

als Träger der Altenhilfe in diese kommunale Aufgabe und Verantwortung einzubeziehen? 

Für die Bearbeitung der Fragen darf ich mich schon jetzt herzlich bedanken. 

 
gez. 
Michael Stieber 
Vorsitzender 
SPD Fraktion in der Stadtvertretung Neubrandenburg 














